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RS OGH 2000/9/26 5Ob235/00w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.2000

Norm

MRG §10

2.WÄG ArtV Abs3 Z1 litc

Rechtssatz

Gegen die Verfassungsgemäßheit der Übergangsbestimmung des Art V Abs 3 Z 1 lit c des 2. WÄG bestehen keine

Bedenken. Die Übergangsregelung ist sachgerecht und bevorzugt in keiner Weise jene Mieter, die Aufwendungen in

einem Zeitraum getätigt hatten, in dem eine lineare Abschreibung auf 10 Jahre noch nicht gesetzlich geregelt war.

Entscheidungstexte

5 Ob 235/00w
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